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Antwort von Herrn Oettinger

im Namen der Kommission

(29.9.2011)

Das Angebot an Kompaktleuchtstofflampen unterliegt natürlich dem EU-Wettbewerbsrecht  und alle konkreten Informationen über wettbewerbswidrige Praktiken in diesem Sektor, die bei der Kommission eingehen, werden geprüft.
Kompaktleuchtstofflampen und andere Energiesparlampen haben im Vergleich zu ineffizienten Glühlampen einen bis zu 80% geringeren Energieverbrauch und eine zehn Mal längere Lebensdauer. Ein direkter Preisvergleich zwischen einer Kompaktleuchtstofflampe und einer herkömmlichen Glühlampe scheint daher nicht angebracht. Außerdem möchte die Kommission den Herrn Abgeordneten darauf hinweisen, dass Verbraucher nicht zum Kauf von Kompaktleuchtstofflampen verpflichtet sind. Verbesserte Glühlampen (Halogenlampen), die nicht vom Preisanstieg der Seltenen Erden betroffen sind, sind weiterhin auf dem Markt erhältlich.

Der Wissenschaftliche Ausschuss „Gesundheits- und Umweltrisiken“ (SCHER) kam 2010 zum Schluss, dass das von zerbrochenen Kompaktleuchtstofflampen freigesetzte Quecksilber für Erwachsene mit großer Wahrscheinlichkeit kein Risiko darstellt
. Der Ausschuss konnte nicht sagen, ob dies auch für Kinder gilt, da keine Daten zur potenziellen Exposition über die Aufnahme von Quecksilber aufgrund kindertypischer Verhaltensweisen verfügbar waren. Die Kommission betraut den SCHER derzeit mit einem neuen Mandat zur Prüfung dieser Angelegenheit und bittet bis Dezember 2011 um Stellungnahme.

Die Verordnung über Haushaltslampen 244/2009
 wird – wie andere Verordnungen im Rahmen des Ökodesign-Prozesses – spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten (2014) unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts überprüft. 
� 	http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_124.pdf


� 	Verordnung (EG) Nr. 244/2009 der Kommission vom 18. März 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht, ABl. L 76 vom 24.3.2009.






